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vertraute Weblehrerin. Die Pensions- und Kurskosten
für 3 Wochen betragen 180 Fr.
Die 7. Werkwoche für Schnitzen, Stoffdruck und
Modellieren findet vom 7. bis 12. April statt und steht
wieder unter der künstlerischen Leitung von Frau Ruth
Jean-Richard und Robert Hess. Wer sich auf
mehreren Gebieten neue Kenntnisse aneignen oder alte
erweitern will, sei es für sich selber, zur Beschäftigung
der eigenen Kinder oder für die Arbeit in Schule und
Erziehungsheim, melde sich möglichst bald an. Kurs
und Pensionskosten für die ganze Woche 70 Fr.

Programme und nähere Auskünfte im Volksbildungsheim

Neukirch an der Thür (Thurgau), Tel. (072) 5 24 35.

Das Spiel in Ferienkolonie und Lager

Ferienkurse des Pro Juventute-Freizeitdienstes vom
8.—13. April 1958 auf dem Herzberg bei Asp.
Um einem immer wieder geäusserten Wunsch aus
Lehrer- und Jugendleiterkreisen zu entsprechen, wird

der Pro Juventute-Freizeitdienst in der diesjährigen
Spielwoche besonders die Bedürfnisse und Probleme
der Freizeitgestaltung in Ferienkolonie und Lager
berücksichtigen. Vorgesehen sind folgende Themen:

Spielformen — Spielgruppen, Spiele im engen
Raum — im Freien, Spielimprovisationen, Tischspiele

— Gruppenspiele, das Lehrspiel, das
persönliche Spielbuch, der Aufbau der Spielstunde,
das Spiel als Erzieher, Beziehungen des Spiels zum
Basteln — zum Theater, das Tanzspiel, der bunte
Abend u. a. m.

Kurze Aussprachen ergänzen die praktischen Uebun-
gen und Demonstrationen des Tagesprogramms.

Die Kurskosten, einschliesslich Unterkunft und
Verpflegung, betragen Fr. 70.—. Wo nötig, leisten die
Bezirkssekretariate Pro Juventute nach Möglichkeit
einen Beitrag an die Kurskosten. Anmeldungen sind
auf besonderem Formular bis zum 22. März an den
Freizeitdienst Pro Juventute, Seefeldstrasse 8,
Zürich 8, zu richten.

Versammlung des Regionalverbandes Schaffhausen-Thurgau

Am «Besinnungsnachmittag» des Regionalverbandes
sprach am 4. Februar im Hotel «Kronenhof»,
Schaffhausen, Schwester Marta Muggli über «Die Kunst des
Zusammenlebens». Aus reichen Heimerfahrungen
wusste sie fesselnd zu berichten. Sie führte in ihrem
Vortrag aus, dass das Zusammenleben in einer Gemeinschaft

eine Kunst sei, und dass wir somit
Lebenskünstler sein müssen, wenn wir mit den verschiedenen
Charakteren eines Heimes zusammenleben wollen. Zu
einem guten Zusammenleben gehört gegenseitige
Offenheit, Rücksichtnahme, Verständnis für den andern
und für ein Werk, gehören Tragen- und Vertragenkönnen,

innere Freiheit usw. Das Zusammenleben ist
gemeinsames Schaffen, gemeinsames Ruhen, zum
Zusammenleben gehören gemeinsame Interessen, gehören
Befehlen- und Gehorchenkönnen usf. Schwester Marta
Muggli zitierte ein Wort Martin Hubers «Der Gegensatz

von Zwang ist nicht Freiheit, sondern Verbundenheit».

Um zu einer richtigen Verbundenheit in der

Gemeinschaft zu kommen, ist es wichtig, sich selbst
und den Mitmenschen von Gott her zu sehen. Der
Anstaltsleiter sollte sich selber täglich unter die
Kontrolle Gottes stellen. Dadurch würden ihm seine Fehler

bewusst. Wenn er seine Mitmenschen ebenfalls von
Gott aus sieht, lernt er diese besser verstehen, und
seine Stellung zu ihnen wird korrekt und gütig. Schwester

Marta Muggli kam u. a. auch auf die heutige Lage
in Anstalten zu sprechen. Sie findet, dass Anstaltseltern

und Personal an Arbeit oft überlastet seien, dies
dann zu Gereiztheit führen kann, und dass es nötig
sei, dass auch Anstaltseltern den Mut aufbringen, zur
richtigen Zeit die nötigen Freizeiten für sich
einzuschalten. Hat das Personal schon geregelte Freizeit, so
soll eine geregelte Freizeit auch den Anstaltseltern
gebühren. Auch sie haben sich zu erholen, neue Kräfte
zu sammeln. Dem inhaltsreichen Vortrag schloss sich
eine rege Diskussion an. H. Baer

Gründung des Vereins «Ostschweizerische Regionalstelle für die berufliche Eingliederung Behinderter

Am 28. März 1957 wurde in St. Gallen eine
Initiativversammlung zur Gründung eines Vereins
«Ostschweizerische Regionalstelle für die berufliche
Eingliederung Behinderter» abgehalten. Der damals
gebildete Ausschuss hat nun alle Vorarbeiten bereinigt
und einen Statutenentwurf zur eigentlichen Gründung
des Vereins ausgearbeitet.
Am 27. Januar 1958 fanden sich Vertretungen der
Regierungen, der Fürsorgewerke für Behinderte, der
Arbeitgeberkreise usw. aus den Kantonen St. Gallen,
Thurgau und Appenzell in St. Gallen zur eigentlichen
Gründungsversammlung ein. Die Versammlung wählte
den Vorsitzenden des Initiativausschusses, Regierungsrat

P. Müller, St. Gallen, zum ersten Vereinspräsidenten.
In Globowahl wurde ein Vorstand von 20 Mitgliedern

bestellt. Zweck des Vereins: Eingliederung Be¬

hinderter ins Erwerbsleben. Die ostschweizerische
Regionalstelle mit Berufsberatung und Stellenvermittlung

wird in St. Gallen eröffnet.

W. Schweingruber, Leiter der Eingliederungsstätte Basel,

hielt an dieser Gründungsversammlung ein
Referat, das, aus reicher Erfahrung geschöpft, wertvolle
Hinweise enthielt für all die Aufgaben, die sich nun
St. Gallen bieten.

Der Verein benötigt bis zum Vollzug der
Invalidenversicherung einen Betrag von zirka Fr. 50 000.—.

Durch Zuwendungen der beteiligten Kantone ist die
Summe weitgehend sichergestellt. Ein Restbetrag soll
gedeckt werden durch Mitgliederbeiträge von
Einzelpersonen, von Gemeinden, Firmen und gemeinnützigen

Institutionen. H. B.
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